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info@kh-planwerk.de

Von: Lisa.Modrock@rpks.hessen.de
Gesendet: Freitag, 28. April 2023 11:52
An: gemeinde@hilders.de; info@kh-planwerk.de
Cc: Cornelia.Scholz@rpks.hessen.de
Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 4 „Im Augsgrund“ Im Ortsteil

Eckweisbach,

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum oben genannten Verfahren gebe ich, leider verspätet, folgende Stellungnahme des Bereichs
Bauleitplanung/ Dez. 21.1 ab:

Das beschleunigte Verfahren nach §13a BauGB ist hier nicht anwendbar. Trotz des Bestehens eines
geltenden Bebauungsplanes werden hier faktische Außenbereichsflächen und noch nicht baulich in
Anspruch genommene Flächen überplant. Diese Sachverhalte schließen ein Verfahren nach §13a BauGB
gänzlich aus. Hierzu beachten Sie bitte die Rechtsprechung (OVG Münster - 7 D 10.20.NE, BVerwG – 4
CN 5.18).
Das Verfahren ist auf ein zweistufiges Normalverfahren mit Umweltbereicht umzustellen. Diese nun
durchgeführte Beteiligung kann als Beteiligung nach §3(1), 4(1) BauGB herangezogen werden.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lisa Modrock

Dezernat
Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4377
Fax: +49 (611) 327641642
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Lisa.Modrock@rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung
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 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  24.03.2023 
 

   

   

Stellungnahme zur Bauleitplanung im Rahmen der Beteiligung der TÖB nach BauGB; 
hier: Förmliche Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
 
Planung: 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

Gemarkung Eckweisbach, Flur 11; 

Gemeinde: Hilders 

Kreis: Fulda 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die o. g. Planungen bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes nach Maßgabe 

der vorgelegten Unterlagen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Begründung: 

Die Änderung hat keine immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen in Bezug auf den 

weiterhin gültigen B-Plan. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Bilz 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 

___ 

___ 
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Geschäftszeichen RPKS - 34-61 d 01/69-2020/10 
Dokument-Nr. 2023/444154 
Bearbeiterin Iris Schmidt 
Durchwahl 0561 106-2915 
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Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 21.03.2023 

 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders, OT Eckweisbach 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

Formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Schmidt 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Dokument-Nr.  
Bearbeiter/in  Herr Rauch 
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Ihre Nachricht 16.03.2023 

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 12.04.2023 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Hilders, Ott Eckweisbach 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange gem. BauGB  

Der Geltungsbereich der Planung ist im Regionalplan Nordhessen 2009 vollständig als 

Vorranggebiet Siedlung Bestand festgelegt.  

Der Planung stehen keine Ziele des RPN entgegen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschriften.  

Im Auftrag 

gez. Rauch 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Bearbeiter/in:  Frau Frick 
Durchwahl:  (0561) 106-2811 
E-Mail:  katharina.frick@rpks.hessen.de 

Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiter/in:  Frau Wagner 
Durchwahl:  (0561) 106-2819 
E-Mail:  anna.wagner@rpks.hessen.de 
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Internet:  www.rp-kassel.hessen.de 

Besuchsanschrift  Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum:  05.04.2023 

 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders 

1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 4 „Im Augsgrund“, Ortsteil Eckweisbach 

hier: Beteiligung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gemäß § 4 (2) BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Die Gemeinde Hilders beabsichtigt die Änderung des o. g. Bebauungsplans, um aufgrund 

der Hanglage eine weitere Bebauung zu erleichtern. Geplant ist die Erhöhung der Grund-

flächenzahl von 0,2 auf 0,3 und die Festsetzung einer Geschossflächenzahl von 0,5. 

Grundzüge und Ziele des gültigen Bebauungsplans Nr. 4 „Im Augsgrund“ bleiben jedoch 

unberührt. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/16, 52/18, 

52/19, 52/25, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30, 51/4, 51/7, 55/7, 55/8 und die Flurstücke der 

öffentlichen Straßen 52/31, 52/33 sowie 52/32 (tlw.) in der Flur 11 der Gemarkung Eck-

weisbach mit einer Fläche von 14.725 m². 

Der besagte Geltungsbereich liegt außerhalb amtlich festgesetzter und geplanter Was-

ser- und Heilquellenschutzgebiete (vgl. folgende Abb. 1) und gleichfalls in keinem nach 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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dem gültigen Regionalplan Nordhessen 2009 ausgewiesenen „Vorbehaltsgebiet für den 

Grundwasserschutz“. 

 
Abb. 1 Quelle: Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu mit  

 Ergänzungen vom Dez. 31.2) 

 
Die Beurteilung des Vorhabens hinsichtlich der Belange des allgemeinen Grundwasser-

schutzes i.S. d. § 5 WHG obliegt der Unteren Wasserbehörde des Kreisausschusses des 

Landkreises Fulda. Die v. g. Zuständigkeitsregelung ergibt sich aus § 65 Abs. 1 HWG. 

 

Hinweis: 

Die o. a. Bauleitplanung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchge-

führt werden (vgl. BP-Begründung, S. 3). Im beschleunigten Verfahren gelten Eingriffe, 

die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 

1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Falls im laufenden Verfahren durch vorgebrachte Hinweise anderer Träger öffentlicher 

Belange die Aufstellung der o. a. Bauleitplanung einer anderen Rechtsgrundlage bedarf 

und damit ein vorhabenbezogener Ausgleich insbesondere auf Flächen außerhalb des o. 

a. Geltungsbereiches realisiert werden soll, wäre eine Beurteilung dieser Kompensati-

onsmaßnahme aus Sicht des Grundwasserschutzes erst mit einer detaillierten 

Maßnahmenbeschreibung möglich.  
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Altlasten, Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz: 

Für den Planungsbereich sind mit nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachin-

formationssystem Altflächen und Grundwasserschadensfälle des Landes Hessen (FIS 

AG) weder Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG noch Grund-

wasserschadensfälle (Gewässerverunreinigungen im Sinne von § 57 HWG) bekannt. 

Bezüglich des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit keine Vorgaben oder 

Einschränkungen. 

Vorsorgender Bodenschutz: 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 “Im Augsgrund“ der Gemeinde Hilders soll 

im Verfahren nach § 13 b BauGB aufgestellt werden. Dabei soll analog den Verfahrens-

regeln des BauGB auf die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines 

Umweltberichtes verzichtet werden. 

Durch die nur geringfügigen Änderungen des bereits bestehenden rechtskräftigen Be-

bauungsplans werden bezüglich des Schutzguts Boden keine relevanten zusätzlichen 

Änderungen ausgelöst. Insofern bestehen aus bodenschutzfachlicher Sicht keine Beden-

ken gegen die Durchführung im beschleunigten Verfahren. 

In Bezug auf den gem. § 1 HAltBodSchG geforderten vorsorgenden Bodenschutz werden 

die Ausführungen zum Schutzgut Boden in der Begründung und in der Planzeichnung als 

ausreichend beurteilt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. A.Wagner  

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Anhang 

Abkürzungs- und Fundstellenverzeichnis 

Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BauGB Baugesetzbuch 03.11.2017  

(BGBl. I S. 3634) 

04.01.2023 

(BGBl. I Nr. 6) 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz – 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverän-

derungen und zur Sanierung von Altlasten 

17.03.1998 

(BGBl. I S. 502) 

25.02.2021  

(BGBl. I S. 306) 

HAltBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung 

28.09.2007 

(GVBl. I S. 652 

17.11.2022 

(GVBl. I S. 701) 

HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010  

(GVBl. I S. 548) 

09.12.2022 

(GVBl. S. 764) 

 Regionalplan Nordhessen 2009  

(Karte „Südblatt“) 

15.03.2010 

(StAnz. Nr. 11) 

 

WHG Wasserhaushaltsgesetz –  

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

31.07.2009  

(BGBl. I S. 2585) 

04.01.2023 

(BGBl. I Nr. 5) 

 



Von: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
An: info@kh-planwerk.de
Betreff: Bauleitplanung Hilders; B-Plan Nr. 4 Im Augsgrund 1. Änderung; Beteiligung nach § 4 (2) BauGB; OFB-

Stellungnahme
Datum: Donnerstag, 16. März 2023 13:24:17

Ihr Zeichen: kein Zeichen
Ihre Nachricht vom: 15.03.2023
Mein Gz.: RPKS - 26-88 h 21/12-2021/6
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehörde wie folgt Stellung:
 
Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung
bestehen keine forstrechtlichen Bedenken.
 
Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458),
zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126)
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Christoph Klöckner

Dezernat
Forsten, Jagd

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4162 
Fax: +49 (611) 327641961
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung
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